
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Genehmigung Schulpf lege 8.  Dezember 2025 
 Publ ikat ion 15.  Dezember 2025 
 Inkraf tsetzung 1.  Januar 2026 
 
  
 
 
 
  

Reglement 

Schulzahnpflege 

8. Dezember 2025 

 



 

    Seite 2/4 

 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

  

  Seite 
 

I. Allgemeine Bestimmungen  
Art. 1 Grundlage 3 
Art. 2 Zweck 3 
   

II. Schulzahnpflege  
Art. 3 Zielsetzung 3 
Art. 4 Organisation und Verantwortung 3 
Art. 5 Finanzielles 4 
   
III. Schlussbestimmungen  
Art. 13 Inkrafttreten 4 



 

    Seite 3/4 

 

I. Allgemeine Bestimmungen 

 

Grundlage 
  

Art. 1 
 Dieses Reglement stützt sich auf die Verordnung über die Schul- und Volks-

zahnpflege (VSVZ) Kanton Zürich. 
 

Zweck 
  

Art. 2 
 
 

Dieses Reglement legt ergänzend die Bestimmungen für die Schulzahnpflege 
der Schule Hittnau fest. 
 

 
II. Schulzahnpflege 
 

Zielsetzung 
  

Art. 3 
 Die Schule unterstützt Massnahmen zur Gesunderhaltung der Zähne. Sie er-

wartet die Mitwirkung der Eltern zur Kariesverhütung. 
 
Die Schulzahnpflege erstreckt sich auf alle in Hittnau wohnhaften Schülerin-
nen und Schüler im Volksschulalter. 
 
Die Kontrolle durch einen privaten Zahnarzt ist für alle in Hittnau wohnhaften 
Schülerinnen und Schüler einmal im Jahr obligatorisch. 
 

Organisation und Verantwortung 
  

Art. 4 
 Die Schule Hittnau übergibt Anfang Schuljahr jedem in Hittnau wohnhaften 

Schulkind einen persönlichen Zahngutschein. Die Eltern organisieren den 
Untersuch beim privaten Zahnarzt und erhalten gegen Abgabe des Gut-
scheins eine Zahnuntersuchung ihres Kindes. 
 
Die Zahnärztinnen und Zahnärzte stellen der Schule Hittnau aufgrund der 
durchgeführten Untersuchung und unter Einreichung des unterzeichneten 
Gutscheins Rechnung. Es wird höchstens der auf dem Gutschein aufgeführte 
Betrag ausbezahlt. 
 
Die Schulverwaltung führt die Kontrolle über die durchgeführten Untersu-
chungen durch und erinnert die Eltern gegebenenfalls über fehlende Zahn-
untersuchungen. 
 
Die Zahngutscheine sind für ein Schuljahr gültig und können nur für Untersu-
chungen innerhalb dieses Schuljahres verwendet und eingelöst werden. 
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Finanzielles 
  

Art. 5 
 Die Zahngutscheine weisen einen Wert von CHF 65.00 auf. Für jedes Kind 

können zweimal pro Schulzeit Bite-Wing Röntgenaufnahmen von je 
CHF 38.40 erstellt werden. Zu welchem Zeitpunkt die Röntgenaufnahmen nö-
tig sind, entscheidet die Zahnärztin/der Zahnarzt zusammen mit den Eltern. 
 
Kosten für Zahnbehandlungen oder unfallbedingte Zahnschäden werden von 
der Schulgemeinde Hittnau nicht übernommen und gehen zulasten der Eltern 
oder Versicherer. 
 
Bei Wegzug aus der Gemeinde Hittnau erlischt die Gültigkeit des Zahngut-
scheins mit Datum des Wegzugs gemäss Einwohnerkontrolle Hittnau. 
 
Die Kosten für die Prophylaxe-Massnahmen durch die Zahnpflegeinstrukto-
rin/den Zahnpflegeinstruktor in den Klassen geht zulasten der Schulge-
meinde Hittnau. 
 

 
III. Schlussbestimmungen 
 
Inkrafttreten 
  

Art. 13 
 Das Reglement wurde von der Schulpflege am 8. Dezember 2025 genehmigt 

und tritt per 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Dieses Reglement ersetzt das Schulzahnpflegereglement vom 1. August 
2016. 
 

 
 
SCHULGEMEINDE HITTNAU 

 
 
 
 
Matthias Weckemann Petra Erhardt 
Schulpflegepräsidium Schulverwaltungsleitung 

 


